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822 
Neunter Nachtrag 

zur Satzung des Gemeindeuruallversicherungs­
verbandes Westfalen-Lippe 

Vom 24. Oktober 1996 

Aufgrund der §§ 33 Abs. 1. 34 Abs. 1 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IV) vom 23. 12.- 1976 (BGBI. I 
s. 3845). zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einord­
nung des Rechts der gesetzlichen Unfallversicherung in 
das Sozialgesetzbuch (UVEG) vom 7. 8. 1996 (BGBI. I 
S. 1254) hat die Vertreterversammlung des Gemeindeun­
fallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe am 24. Ok­
tober 1996 folgende Änderungen der Satzung des Verban­
des vom 19. Juni 1979 (GV. NW. S. 818). zuletzt geändert 
durch den Achten Nachtrag zur Satzung vom 26. Oktober 
1995 (GV. NW. 1996 S. 41) als Neunten Nachtrag zur 
Satzung beschlossen: 

Artikel I 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
"Der Verband kann durch Beschluß der Vertreter­
versammlung regionale Verwaltungsstellen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit einrichten." 

b) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
"Seine Aufgabe ist es, nach Maßgabe der gesetzli­
chen Vorschriften mit allen geeigneten Mitteln 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbe­
dingte Gesundheitsgefahren zu verhüten und nach 
Eintritt von Arbeitsunfällen oder Berufskrankhei­
ten die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der 
Versicherten mit allen geeigneten Mitteln wie­
derherzustellen und sie oder ihre Hinterbliebenen 
durch Geldleistungen zu entschädigen." 

2. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 2 
Sachliche Zuständigkeit für Versicherte 

Der Verband versichert die in §§ 2, 3 und 6 des Siebten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) bezeichneten 
Personen, -für die er aufgrund der geltenden Vor­
schriften sachlich zuständig ist. Hiernach sind, unbe­
schadet weiterer gesetzlicher Regelungen, beim Ver­
band versichert 

1. Beschäftigte (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) 
a) in den Unternehmen der Gemeinden und Ge­

meindeverbände, soweit nicht in § 129 Abs. 4 
SGB VII etwas anderes bestimmt ist (§ 129 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). 

b) in den vom Land Nordrhein-Westfalen in die 
Zuständigkeit des Verbandes übernommenen 
Unternehmen, die in selbständiger Rechtsform 
betrieben werden und an denen Gemeinden 
oder Gemeindeverbände allein oder zusam­
men mit dem Land überwiegend beteiligt sind 
oder auf deren Organe sie einen ausschlagge­
benden Einfluß haben_ (§ 1211 Abs, 3 Satz 1 
SGBVII). 

c) in Körperschaften. Anstalten oder Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, für die der Verband 
nach anderen gesetzlichen Vorschriften Versi­
cherungsträger geworden ist (Artikel 4 § 11 des 
Gesetzes zur Neuordnung des Rechts der ge­
setzlichen Unfallversicherung vom 30. April 
1963 - UVNG -). 

d) in Haushalten (§ 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII), 
e) des Verbandes und seiner Unternehmen (§ 132 

SGBVII) und 
Personen, die in diesen Unternehmen wie ein 
Beschäftigter tätig werden (§§ 2 Abs. 2 Satz 1.129 
Abs. 1 Nr. 18GB VII). 

2. Personen, die für die in der Nummer 1 Buch­
stabe a) oder c) genannten Unternehmen oder für 
deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften oder 
für die in der Nummer 3 genannten Einrichtungen 

ehrenamtlich tätig sind oder an Atisblldungsver­
anstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen (§§ 2 
Abs. 1 Nr. "10. 129 Abs._l Nr. 1 SGB VII). und " 
Personen~ die VOlt einer dazu- berechtigt-en Stelle 
einer Gemeinde oder eines Gemeirideverbandes 
als Zeugen zur Beweiserhebung herangezogen. 
werden (§§ 2 Abs.l Nr. 11 Buchstabe b).129 Abs.-l 
Nr. 1 S_GB VII). " _-_" 

3. a) Kinder während des Besuchs von Tagesein­
richtlJ.Il8en~ _~:leren _Tr~ger für delJ. ßettieb der 
Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 
SGB-VIII oder einer Erlaubnis -aufgrund einer 
entsprechenden landesrechtlichen Regelung 
bedürfen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a). 129 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). 

b) Schüler während des Besuchs von allgemein­
oder berufsbildenden Schulen und während 
der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach 
dem Unterricht von der Schule oder im Zu­
sammenwirken mit ihr durchgeführten Be­
treuungsmaßnahmen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buch­
stabe b). 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII), 

c) Lernende während der beruflichen Aus- und 
Fortbildung in Betriebsstätten. Lehrwerkstät­
ten, Schulungskursen und ähnlichen Einrich­
tungen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 2. 129 Abs. 1 Nr. 1 
SGB VII), 

d) Studierende während der Aus- und Fortbil­
dung an Hochschulen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 8 
Buchstabe cl. 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). 

wenn eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband 
Sachkostenträger der Einrichtung ist und soweit 
diese Personen nicht bereits gemäß § 135 SGB VII 
nach anderen Vorschriften versichert sind (§§ 129 
Abs. 1 Nr. 1. 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB VII). 

4. Personen, die im Zivilschutz unentgeltlich, insbe­
sondere ehrenamtlich tätig sind oder an dessen 
Ausbildungsveranstaltungen teilnehmen (§§ 2 
Abs. 1 Nr. 12. 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). 

5. Personen, die an Maßnahmen der Hilfe zur Arbeit 
teilnehmen, die von den Trägern -der Sozialhilfe 
durch~eführt werden (§ 129 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII). 

6. Personen, die in Eigenarbeit bei nicht gewerbs­
mäßig ausgeführten Bauarbeiten (nicht gewerbs­
mäßige Bauarbeiten) tätig werden, wenn für die 
einzelne geplante Bauarbeit nicht mehr als die im 
Bauhauptgewerbe geltende tarifliche Wochenar­
beitszeit tatsächlich verwendet wird; mehrere 
nicliCgewerbsmäBige Bauarbeiten werden dabei 
zusammengerechnet, wenn sie einem einheitli­
chen Bauvorhaben zuzuordnen sind; § 129 Abs. 1 
Nr. 1 und die §§ 125. 128 und 131 SGB VII bleiben 
unberührt (§ 129 Abs. 1 Nr. 3 SGB VII). 

7. Personen, die bei der Schaffung öffentlich geför­
derten Wohnraums im Sinne des zweiten Woh­
nungsbaugesetzes im Rahmen der Selbsthilfe tä­
tig sind (§§ 2 Abs. 1 Nr. 16, 129 Abs. 1 Nr. 6 
SGB VII). 

8. Personen, die in einem Unternehmen zur Hilfe bei 
Unglücksfällen unentgeltlich, insbesondere eh­

__ renamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveran­
staltungen dieser Unternehmen teilnehmen (§ 2 
Abs. 1 Nr. 12 SGB VII'). 

9. Personen, die bei Unglücksfällen oder gemeiner 
Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen anderen 
aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine 
Gesundheit retten (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a) 

. SGB VII'). 
Personen, die von einer Körperschaft, Anstal t 
oder Stiftung des öffentlichen Rechts. für die der 
Verband zuständig ist, zur Unterstützung einer 
Diensthandlung herangezogen werden (§ 2 Abs. 1 
Nr. 11 Buchstabe a) SGB VII) 
und Personen, die sich bei der Verfolgung oder 
Festnahme einer Person, die einer Straftat ver­
dächtig ist oder zum Schutz eines widerrechtlich 

I 
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Angegriffenen persönlich einsetzen (§ 2 Abs. 1 
Nr. 13 Buchstabe c) SGB VII'). 

I) § 1 Nr. 1 der Verordnung über die Bestinunung von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden zu Unfallversicherungstriigern vom 
22. Oktober 1963 (GV. NW. 1963 S. 318). 

I) § 1 Nr. 2 der Verordnung über die Bestimmung von Gemeinden 
und Gemeindeverbänden zu Unfallversicherungsträgern vom 
22. Oktober 1963 (GV. NW.l963 S. 318). 

10. Personen, die Blut oder körpereigenes Gewebe 
spenden, soweit der Verband für das Unterneh­
men zuständig ist, das die Maßnahme zur Gewin­
nung von Blut oder Gewebe durchführt (§§ 2 
Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe b). 133 Abs. 15GB VIl). 

11. Personen, die sich Untersuchungen, Prüfungen 
oder ähnlichen Maßnahmen unterziehen, die auf­
grund von ~echtsvorschriften zur A~hme einer 
versicherten Tätigkeit oder infolge einer abge­
schlossenen versicherten Tätigkeit erfOrderlich 
sind, soweit die Maßnahme von einem Unterneh­
men im Sinne des c§ 3 Abs. ~. und 2 veranlaßt 
worden ist (§§ 2 Abs. 1 Nr. 3. 129 Abs. 1 Nr. 4 
5GB VIl). 

12. Personen, die auf Kosten einer Krankenkasse, für 
die der Verband zuständig ist, stationäre oder 
teilstationlb:e Behandlung oder Leistungen statio­
närer oder teilstationärer medizinischer Rehabili­
tation erhalten (§§ 2 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe a). 
129 Abs. 1 Nr. 15GB VlI) 
und Personen, die auf Kosten des Verbandes an 
vorbeugenden Maßnalunen nach § 3 der Berufs­
krankheiten-Verordnung teilnehmen (§§ 2 Abs. 1 
Nr. 15 Buchstabe cl. 129 Abs. 1 Nr. 1 5GB VII). 

13. Behinderte, die in nach dem Schwerbehinderten­
gesetz anerkannten Werkstätten für Behinderte 
oder in nach dem Blindenwarenvertriebsgesetz 
anerkannten Blindenwerkstätten oder für diese 
Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind, soweit 
der Verband für die genannten Einrichtungen 
zuständig Ist (§§ 2 Abs. 1 Nr. 4. 129 Abs. 1 Nr. 1 
SGBVTI). 

14. Pflegepersonen Im Sinne des § 195GB XI bei der 
Pflege eines Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 
8GB XIj die versicherte Tätigkeit umfaßt Pflege­
tätigkeiten im Bereich der Köl'Perpflege und -
soweit diese Tätigkeiten überwiegend Pflegebe­
dürftigen zugute kommen - Pflegetätigkeiten in 
den Bereichen der Ernährung. der Mobilität sowie 
der hauswirtschaftlichen Versorgung (§ 2 Abs. 1 
Nr. 175GB VIl)." 

3. § 3 wird wie folgt gefaßt: 

"§ 3 
Sachliche Zuständigkeit für Unternehmen, 

Mitgliedschaft 
(1) Der Verband Ist In seinem Gebiet zuständig. 
1. für die Unternehmen (Verwaltungen. Anstalten. 

Einrichtungen und Betriebe) der Gemeinden und 
Gernelndeverbände (§ 129 Abs. 1 Nr. 15GB VIl). 
soweit nicht in § 129 Abs. 45GB VII etwas anderes 
bestimmt ist, 

2. für die In selbständiger Rechtsform betriebenen. 
übernommenen Unternehmen nach § 129 Abs. 3 
5GB VII. 

3. für Körperschaften. Anstalten und Stiftungen des 
. öffentlichen Rechts. für die der Verband nach 

anderen gesetzlichen Vorschrift~n Versicherungs­
träger geworden Ist (Artikel 4 § 11 des Gesetzes zur 
Neuordnung des Rechts der gesetzlichen Unfall­
versicherung vom 30. April 1963 - UVNG -). 

4. für HaUShalte (§ 129 Ab •. 1 Nr. 25GB VIl). 
Die Unternehmer sind Mitglieder des Verbandes. 

(2) Der Verband Ist für sich und seine eigenen 
Unternehmen zuständig (§ 1325GB VIl). 

(3) Der Verband stelit Beginn und Ende seiner 
Zuständigkeit für ein Unternehmen durch schriftli­
chen Bescheid (MItgliedscheIn) gegenüber dem Un-

temehmer fest. Ein Unternehmen beginnt bereits mit 
_ den vorbereitenden Arbeiten für das Unternehmen 

(§ 136 Abs. 1 Satz 25GB VIl). 

(4) Die Unternehmer sind verpflichtet, die in ihrem 
Unternehmen tätigen Versicherten darüber zu unter­
richten, daß der Verband der für sie zuständige 
Unfallversicherungsträger ist~ und an welchem Ort 
sich die für Entschädigungen zuständige Geschäfts­
stelle befindet (§ 1385GB VIl)." 

4. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 werden folgende neue Absätze 3 
und 4 eingefügt: 

"(3) Ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans 
darf bei der Beratung und Abstimmung nicht 
anwesend sein, wenn hierbei _ personenbezogene 
Daten eines Arbeitnehm~~ .9f!engelegt werden, 
der ihm im Rahmen eines Beschäftigungsverhält­
nisses untergeordnet ist, oder_ .wenn das_ Mitglied 
des Selbstverwaltungsorgans Angehöriger der 
Personalverwaltung des Betriebes: ist l -dem. der 
Arbeitnehmer angehört. Dem Mitglied darf .insbe­
sondere auch bei der Vorbereitung -einer Beratung 
keine Kenntnis von solchen Daten gegeben wer­
den. Personenbezogene Daten im Sinne der Sätze 1 
und 2 sind 
1. die In § 765GB X bezeichneten Daten und 
2. andere nate~ soweit Grund -zu der Annahme 

besteht, daß durch die Kenntnis des Mitglieds 
eines_ Se1bstverwaltungsorgans schutzv.'Ürdige 
Belange des Arbeitnehmers beeinträchtigt wer­
den (§ 63 Abs. 3 a 5GBIV). 

(4) Ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans 
- darf bei der Beratung und Abstimmung nicht 

anwesend sein, wenn ein Beschluß ihm selbst, einer 
ihm nahestehenden Person (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
der Zivilprozeßordnung) oder einer von ihm ver­
tretenen Person einen tirimitteIbaren Vorteil oder 
Nachteil bringen kann. Satz 1 gilt nicht, wenn das 
-Mitglied nur als Angehöriger einer Personen­
gruppe beteiligt ist, deren gemeinsame Interessen 
durch die Angelegenheit berührt werden (§ 63 
Abs. 45GB IV)." ... . 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 8 werden Absätze 5 
bis 10. 

5 .. § 13 wird wie folgt geändert: 
a) In Nummer 7 wird .. § 708. RVO" durch "§ 15 

cSGlnw" ersetzt .. 
b) Nach Nummer 7 wird folgende neue Nummer 8 

eingefügt: 
"Beschlußfassung über diecPrüfungsordnung für 

_den -Befähigungsnachw_e.is _ yo.n- Aufsichtspersonen 
(§ 18 Abs. 2 Satz 25GB VII) .... 

c) Die bisherigen Nummern 8 bis 12 werden Num­
mern 9 bis 13. 

d) Die bi~h~ge Nummer 13 wird lIestrichen. 
e) Nummer 14 wird wie folgt gefaßt: 

..über Einrichtungen nach § 140 5GB VII zu be­
schließen, 1,. 

6. § 14 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 12 wird wie folgt gefaßt: 
,,12. Richtlinien für die Verhütung von Unfällen, 

Berufskrankheiten. arbeitsbedingten Ge­
sundheitsgefahren und für eine wirksame 
Erste Hilfe sowie DurchführunE'sanweisun­
gen zu Unfallverhütungsvorschriften zu be­
schließen," 

b) Nach Nummer 20 Vllircf folgende neue Num­
l)1Cl'eingefügt: 
..21. über die Auslagenerstattung nach § 28 Abs. 1 

Satz 4zu entscheiden (§ 17 Ab •. 4 SGB VII)." 

c) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 22. 
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7. § 18 wird wie folgt gelindert: 

a) In Absatz 1 werden das Komma nach dem Wort 
"Sozialgesetzbuch" und die Worte "derReichsver­
sicherungsordnungll gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt 
gefaßt: 
.. (§ 85 Abs. 2 Satz 2 SGB VII)". 

c) Absatz 3 wird gestrtchen. 

8. § 20 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 
,,(1) Dem Rentenausschuß werden 

a) die erstmalige Entscheidung über Renten, Ent­
scheidungen über Rentenerhöhungen, Rentenher­
absetzungen und Rentenentziehungen wegen An­
derung der gesundheitlichen Verhältnisse, 

b) Entscheidungen über Abfindungen mit Gesamt­
vergütungen, Renten als vorläufige Entschädigun­
gen, laufende Beihilfen und Leistungen bei Pflege­
bedürftigkeit 

übertragen. Dem Widerspruchsausschuß wird der 
Erlaß von Widerspruchsbescheiden übertragen 
(besondere Ausschüsse gemäß § 36 a Abs. 1 Satz 1 
SGBIV)." 

9. § 21 wird wie folgt geiaßt: 

.. § 21 
Anzeige der Unfälle und Berufskrankheiten 

(1) Die Unternehmer haben binnen drei Tagen, nach­
dem sie von den Unfällen (§§ 7 bis 13 SGB VTI) 
Kenntnis erhalten haben, dem Verband auf dem 
vorgeschriebenen Vordruck Unfälle in ihren Unter­
nehmen, durch die Versicherte getötet oder so verletzt 
sind, daß sie mehr als drei Tage arbeitsunfähig 
werden. anzuzeigen. Todesfälle und Ereignisse, bei 
denen mehr als drei Personen gesundheitlich beein­
trächtigt werden, sind dem Verband zusätzlich sofort 
telefonisch oder telegrafisch mitzuteilen. Für Todes­
fälle gelten die S_ätze. 1 und 2 auch dann, wenn 
behauptet oder vermutet wird, daß sie eine später 
eingetretene Unfallfolge sind. Auf Anforderung des 
Verbandes haben die Unternehmer einen Unfall auch 
dann anzuzeigen, wenn die Voraussetzungen nach 
Satz 1 bis 3 nicht vorliegen (§ 191 SGB VTI). 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Unfälle von Versi­
cherten, deren Versicherung eine Beschäftigung nicht 
voraussetzt (§ 193 Abs. 1 SGB VII). 

(3) Der Schulhoheitsträger ist verpflichtet, Unfälle 
der nach § 2 Satz 2 Nr. 3 Versicherten auch dann 
anzuzeigen, wenn er nicht Unternehmer ist (§ 193 
Abs. 3 Satz 1 SGB VII). Bei Unfällen der nach § 2 
Satz 2 Nr. 12, 1. Alternative Versicherten hat der 
Träger der Einrichtung, in der die stationäre oder 
teilstationäre Behandlung oder die Leistungen statio­
närer oder teilstationärer mediziniScher Rehabilita­
tion erbracht werden, die Unfälle anzuzeigen. 
(4) Haben Unternehmer im Einzelfall Anhaltspunkte, 
daß bei Versicherten ihrer Unternehmen eine Berufs­
krankheit vorliegen könnte, haben sie diese dem 
Verband binnen drei Tagen, nachdem sie von den 
Anhaltspunkten Kenntnis erlangt-haben, anzuzeigen 
(§ 193 Abs. 2 SGB VTI). 

(5) Die Unternehmer haben dem Versicherten, sofern 
er es verlangt, eine Kopie der Anzeige zu ül?erl_ass~n 
(§ 193 Abs. 4 Satz 2 8GB VTI). 

(6) Die Anzeige ist vom Personal- oder Betriebsrat mit 
zu unterzeichnen (§ 193 Abs. 5 Satz 18GB VTI). Der 
Unternehmer hat die Sicherheitsfachkraft und den 
Betriebsarzt über jede_ Unfall- oder Berufskrankhei­
tenanzeige In Kenntnis zu setzen (§ 193 Abs. 5 Satz 2 
SGB VII). Verlangt der Unfailversicherungsträger zur 
Feststellung, ob eine Berufskrankheit vorliegt, Aus­
künfte über gefährdende Tätigkeiten von Versicher­
ten, haben die Unternehmer den Personal~ oder 
Betriebsrat über dieses Auskunftsersuchen unverzüg­
lich zu unterrichten (§ 193 Abs. 5 Satz 3 SGB VTI). 

(7) Bei Unfällen in Unternehmen, die der allgemeinen 
Arbeitsschutzaufsicht unterstehen, hat der Unterneh-

mer eine Durchschrift der Anzeige der für den 
Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörde . zu über­
senden. Bei Unfällen in Unternehmen, die der bergbe­
hördlichen Aufsicht unterstehen, ist die Durchschrift 
an die zuständige untere Bergbehörde zu übersenden 
(§ 193 Abs. 7 Satz 1 Und 2 SGB VII). " 

10. § 22 wird wie folgt gefaßt: 

..§ 22 
Unterstützung 

des Verbandes durch die Unternehmer, 
Mitteilungs- und Auskunftspflichten 

von Unternehmern 

(1) Die Unternehmer haben den Verhand bei der 
Wahrnehmung seiner Aufgaben (§ 1 Abs. 3 Satz 2) zu 
unterstützen (§ 191 SGB VII). Die UnterStützungs­
pflicht umfaßt insbesondere 

1. die Mitwirkung bei der Prävention, z. B. bei der 
Feststellung der Ursachen von arbeitsbedIngten 
Gefahren für Leben und Gesundheit, 

2. die Untorstützung bei der medizinischen, berufli­
chen und sozialen Rehabilitatron, 

3. die Auskunft über Arbeits- und Verdienstverhält­
nisse der Versicherten und 

4. die Vorlage der Nachweise. für die Berechnung der 
Umlage, der Beiträge und der Konkursausfallgeld­

~_ Umlage. 

(ll) Die Unternehmer haben dem Verband binnen 
- einer-Woclie_nach Beginn des Unternehmens 

1. die Art und den Gegenstand des Unternehmens, 

Z. die Zahl der Versicherten und 
3. den Erhffnungstag oder den Tag der Aufnahme der 

vorbereitenden Arbeiten für das Unternehmen 
schriftiich mitzuteilen (§ 192 Abs. 1 SGB VTIr 

(3) Die Unternehmer haben dem Verband innerhalb 
von vier Wochen Änderungen, welche für die ZU$ehö­
rigkeit zum Verband oder die Veranlagung Wichtig 
sein können, schriftlich mitzuteilen (§ 192 -Abs. 2 
SGBVII). 

(4) Die Unternehmer haben auf Verlangen des Ver~ 
bandes die Auskünfte zu geben und die Beweisurkun~ 
den vorzulegen, die zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufgaben d. es Verbandes (§ 199 SGB VII) erforderlich 
sind. Ist bei einer Schule der Hoheitsträger nicht 
Unternehmer, hat auch der Schulhoheitsträger die 
Verpflichtung zur Auskunft nach Satz 1 (§ 192 Abs. 3 
SGB VII)." 

11. In § 23 Abs. 2 wird der Klammerzusatz nach dem Wort 
.Beiträge" wie folgt gefaßt: 
.. (§§ 185, 164 SGB VII)". 

12. Abschnitt VI erhält die überschrift .. Prävention und 
Erste HilfeI' . 

13. §§ 26 bis 28 werden wie folgt gefaßt: 

,,§ 26 
Gniiidsätze 

(1) Der Verband sorgt mit allen geeigneten Mitteln für 
die Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankhei­
ten, arbeitspedingten Gesundheitsgefahren und für 
eine \virksame Erste Hilfe. Er geht dabei auch den 
Ursacben __ von arbeit!ipedi~gten Gefahren für Leben 
und Gesundheit nach (§ 14 Abs. 1 SGB VII). 

(2) Die Unternehmer sind für die Durchführung 
der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfäl­
len, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge­
sundheitsgefahren verantwortlich (§ 21 Abs. 1 
SGB VD).lst bei eine:r.Schule der Unternehmer nicht 
Schulhoheitsträger, ist auch der Schulhoheitsträger 
In seinem Zuständigkeitsbereich für die Durchfüh­
rung der in Satz 1 genannten Maßnahmen verant­
wortlich. Der Schulhoheitsträger ist verpflichtet, im 
Benehmen mit dem für die Versicherten nach § 2 
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Satz 2 Nr. 3 zuständigen Unfallversicherungsträger 
Regelungen über die Durchführung der in Satz 1 
genannten Maßnahmen im inneren Schulbereich zu 
treffen (§ 21 Abs. 25GB VII) .. 

(3) Die Versicherten haben nach ihren Möglichkeiten 
alle Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund­
heitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 
unterstützen und die entsprechenden Anweisungen 
des Unternehmers zu befolgen (§ 21 Abs. 35GB VII). 

§ 27 
Unfallverhütungsvorschrüten 

(1) Der Verband erläßt Unfallverhütungsvorschriften 
über 
1. Einrichtungen, Anordnungen und Maßnahmen. 

welche die Unternehmer zur Verhütung von Ar­
beitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe­
dingten Gesundheit~gefahren zu treffen haben, 
sowie die Form der Ubertragung dieser Aufgaben 
auf andere Personen (§ 15 Abs. 1 Nr. 15GB VII), 

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbe­
dingten Gesundheitsgefahren (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 
SGl'lVIl), 

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizi­
nische Untersuchungen und sonstige arbeitsmedi­
zinische Maßnahmen vor. während und nach der 
Verrichtung von Arbeiten, die für Versicherte oder 
für Dritte mit arbeitsbedingten Gefahren für Le­
ben und Gesundheit verbunden sind (§ 15 Abs. 1 
Nr. 35GB VIl), 

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersu­
chungen oder Maßnahmen nach Nr. 3 beauftragt 
ist, zu erfüllen hat, sofern die ärztliche Untersu­
chung nicht durch eine staatliche Rechtsvorschrift 
vorgesehen ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 45GB VIl), 

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe 
durch den Unternehmer (§ 15 Abs. 1 Nr. 55GB VII), 

6. cli.e Maßnahmen, die der Unternehmer zur Erfül­
lung der sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte, 
Sicnerheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit ergebenden Pflichten zu erfüllen 
hat (§ 15 Abs. 1 Nr. 65GB VII), 

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 
5GB VII unter Berücksichtigung der in den Unter­
nehmen für Leben und Gesundheit der Versicher­
ten bestehenden arbeitsbedin~en Gefahren und 
der Zahl der Beschäftigten zu oesteIlen sind (§ 15 
Abs. 1 Nr. 75GB VIl). 

Die Unternehmer und Versicherten können den Erlaß 
und die Änderung von Unfallverhütungsvorschriften 
anregen. 

(2) Die Unfallverhütungsvorschriften werden von der 
Vertreterversammlung beschlossen (§ 13 Nr. 7). Die 
Beschlußfassung kann auch schriftlich erfolgen. 

(3) Die von der Vertreterversammlung beschlossenen 
und vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen im Beneh­
men mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Sozialordnung genehmigten Unfallverhütungsvor­
schriften und deren Änderungen werden gemäß § 1 
Abs. 5 Satz 2 öffentlich bekanntgemacht. Der Ver­
band unterrichtet die Unternehmer über die Vor­
schriften und die Bußgeldvorschrift des § 209 
5GB VII; die Unternehmer sind zur Unterrichtung 
der Versicherten verpflichtet. Die Unfallverhütungs­
vorschriften sind im Unternehmen so auszulegen, daß 
sie von den Versicherten jederzeit eingesehen werden 
können. 

(4) Der Vorstand kann Richtlinien zur Verhütung von 
Unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste 
Hilfe sowie Durchführungsanweisungen zu Unfall­
verhütungsvorschriften beschließen (§ 14 Abs. 2 
Nr.12). 

§ 28 
überwachung und Beratung, 

Aufsichtspersonen 

(1) Der Verband überwacht die Durchführung der 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen. Be­
rufskrankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsge­
fahren und für eine wirksame Erste Hilfe in den 
Unternehmen. Er berät die Unternehmer und Versi­
cherten. Er kann im Einzelfall anordnen, welche 
Maßnahmen Unternehmer oder Versicherte zu treffen 
haben 

1. zur Erfüllung ihrer Pflichten aufgrund der Unfall­
verhütungsvorschriften nach § 27 (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 
SGBVIn, .. . 

. 2. zur Abwendung besonderer Unfall- und Ge-
sundheitsgefahren (§ 17 Abs. 1 Nr. 25GB VII). 

Erwachsen dem Verband durch Pflichtversäumnis 
eines Unternehmers bare Auslagen für die überwa­
chung seines Unternehmens, so kann der Vorstand 
dem Unternehmer diese Kosten auferlegen (§ 17 
Abs. 45GB VII). 

(2) Der Verband wirkt bei der Übj!I"Wachung der 
Unternehmen eng mit der für den _ Arbeitsschutz 
zuständigen Landesbehörde zus_ammen und fördert 
den gegenseitigen Erfahrungsaustausch (§ 20 Abs. 1 
5GB VIl). Für das Zusammenwirken mit den Be­
triebs- und Personalräten und den gemeinsamen 
landeshezogenen Stellen zur Förderung der Zusam­
menarbeit zwischen den Unfallversicherungsträgem 
und den für den Arbl;!itsschutz zuständigen obersten 
Landesbehörden gelten die nach § 20 Abs. 35GB VII 
erlassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften. 
(3) Die Aufsiehspersonen im Sinne des § 185GB VII . 
beraten den Unternehmer in allen Fragen der Präven­
tion. Zur Überwachung der Maßnahmen zur Verhü­
tung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, ar­
beitsbedingten Gesundheitsgefahren und für eine 
wirksame Erste Hilfe sind sie insbesondere befugt, 
1. zu den Betriebs- und Geschäftszeiten Grt:illcIstücke 

und Betriebsstä.tten zu betreten, zu besichtigen 
und zu prüfen (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VII), 

2. von dem Unternehmer die zur Durchführung ihrer 
Oberwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte 
zu verlangen (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 25GB VII), 

3. geschäftliche und betriebliche Unterlagen des Un­
ternehmers einzusehen, soweit es die Durchfüh­
rung ihrer überwachungsaufgabe erfordert (§ 19 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 35GB VIl), 

4. Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrustungen 
sowie ihre bestimmungsmäßige Verwendung zu 
prüfen (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 45GB VII), 

5. Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe und insbe­
sondere das Vorhandensein und die Konzentration 
gefährlicher Stoffe und Zubereitungen zu ermit­
teln oder, soweit die Aufsichtspersonen und der 
Unternehmer die erforderlichen Feststellungen 
nicht treffen können, auf Kosten des Unternehmers 
ermitteln zu lassen (§ 19 Ab.. 1 Satz 1 Nr. 5 
SGBVIl), 

6. gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer 
Wahl zu fordern oder_ zu entnehmenj- soweit der 
Unternehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet, 
ist ein Teil der Proben amtlich verschlossen_ oder 
versiegelt zurückzulassen (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 
SGB VIl), 

7. zu untersuchen, ob und auf welche betriebliche 
Ursache ein Unfall, eine Erkrankung oder ein 
Schadensfall zurückzuführen ist (§ 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 7SGBVII), . -_. 

8. die Begleitung durch deriuiiternehmer oder eine 
von ihm beauftragte Person _zu verlangen. 

Zur Verhütung dringender Gefahren können die 
Maßnahmen nach Satz 2 auch in den Wohnräumen 
und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 Grundgesetz) ist insoweit eingeschränkt. 
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Die Eigentümer und Besitzer der Grundstücke, auf 
denen der Unternehmer tätig Ist, haben das Betreten 
der Grundstücke zu gestatten (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
SGBVll). 
Der Unternehmer hat die Maßnahmen nach Satz 2 
Nr. 1 und 3 bis 7 zu dulden (§ 19 Abs. 1 Satz 2 
SGBVll). 

(4) Die AuIslchtspersonen sind berechtigt, bei Gelabr 
im Verzug sofort vollziehbare Anordnungen zur Ab­
wendung von arbeitsbedingten Gelabren für Leben 
oder Gesundheit der Versicherten zu treffen (§ 19 
Ab •. 2 SGB VII). 

(5) Der Unternehmer hat die Aufsichtspersonen zu 
unterstützen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga­
ben erforderlich ist. Auskünfte auf Fragen, deren 
Beantwortung den UnteTIl.ßhmer selbst oder einen 
seiner in § 383 Abs. 1 Nm. 1 bis 3 Zivilprozeßordnung 
bezeichneten Angehörigen der Gefabr der Verfolgung 
wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus­
setzen würde, können verweigert werden (§ 19 Abs. 3 
SGBVll)." 

14. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 
.(2) Die Unternehmer haben in Unternehmen (§ 3) 
mit mebr als 20 - in Verwaltungen mit mebr als 
50 -Bescbäftigten unter Beteiligung des Personal­
oder Betriebsrats und unter Berücksichtigung der 
bn Unternehmen für die Beschäftigten bestehen­
den UnfaIl- und Gesundheitsgefahren und der 
Zahl der Beschäftigten Sicherheitsbeauitragte zu 
bestellen (§ 22 Abs. 1 SGB VII). In Untemehmen 
mit besonderen Gefahren für Leben und Ge­
sundheit kann angeordnet werden, daß Sicher­
heitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind, 
wenn die Mindestbeschäftigtenzahl nicht erreicht 
wird. In den Unfallverhütungsvorscbriften wird 
die Zahl der Sicherheitsbeauftragten unter Be­
rücksichtigung der in den Unternehmen für Leben 
und Gesundheit der Versicherten bestehenden 
arbeitsbedingten Gefabren und der Zahl der Be­
schäftigten bestimmt (§ 15 Abs. 1 Nr. 7 SGB VII)." 

b) In Absatz 3 werden die Worte "der Durchführung 
des Unfallschutzes" durch die Worte "den Maß­
nahmen .zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Be­
rufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesund­
heitsgeiahren" ersetzt und der Klammerzusatz wie 
folgt gelaßt: ' 
.(§ 22 Abs. 2 SGB VII)"-

c) In Absatz 4 Satz 1 wird der Klammerzusatz wie 
folgt gefaßt: 
,,(§ 22 Abs. 3 SGB VII)" 

d) Absatz 5 wird aufgehoben. 

e) Der biSherige Absatz 6 wird Absatz 5. 

15. Der bisherige § 29 a wird § 30 und wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Satz 1 wird ,,§ 719a Satz 1 RVO" durch 
,,§ 24 Abs. 1 SGB VII" ersetzt. Nach Satz 4 werden 
folgende Sätze angefügt: 
"Die Organisationseinheit, die die Aufgaben nach 
Satz 3 wahrnimmt, ist organisatorisch, räwnlich und 
personell von_den übrigen Organisationseinheiten des 
Verbandes zu trennen. Zugang zu -den Daten dieser 
Organlsationseinheit haben nur die Beschäftigten 
dieser Organisationselnheit. I< 

16. Der bisherige § 30 wird § 31 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geiaßt: 
,,(I) Der Verband sorgt dafür, daß die mit der 
Durchführung der Maßnahmen 'Zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeits­
bedingten Gesundheitsgefahren sowie mit der Er­
sten Hilfe betrauten Personen auSgebildet werden. 
Er hält Unternehmer und Versicherte zur Teil­
nahme an Au.- und Fortbildungslehrgängen an. 
Der Verband kann entsprechende Maßnahmen 
auch für die nach dem Gesetz über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 

Arbeitssicherheit vom 12. Dezember 1973 (Arbeits­
sicherheitsgesetz - ASiG -) zu verpflichtenden 
Betriebsärzte und Fachkräfte !trr- Arbeitssicher­
heit durchführen, die nicht clemUllternehmen 
angehören (§23 Abs.l SGB VII)". 

b) In Absatz 2 wird der Klammenusatz wie folgt 
gefaßt: 
,;(§ 23 Abs. 2 SGB VII) " 
und foIgender Satz angefügt: 
"Bei Aus- und FOrlbildungsmaßnahmen für Erst­
helfer, .die von Dritten durchgeführt werden, trägt 
der Verband nur die Lehrgangsgebühren." 

c) In Ab:mtz 3 werden_ die Worte "ungemindertes 
Entgelt (§ 720 Abs. 3 RVO)" durch die Worte 
"Fortzahlung des Arbeitsentgelts (§ 23 Abs. 3 
SGB VII)" ersetzt. 

17. § 31 wird gestrichen. 

18. Abschnitt VIII wird wie folgt geäJ;ldert: 

a) Abscbnitt VIII und § 32 erhalten, die Überscbrift 
"Bußg~dvorschriften" . 

b) § 32 Abs. 1 wird wie folgt gelaßt: 
,,(I) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fabrlässig 
1. einer Unfallverhütungsvorschrift nach § 15 

Abs. 1 oder 2 SGB VII zuwiderhandelt, soweit 
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist (§ 209 Ab •. 1 Nr. 1 
BGB 'llJl), _. 

2. einer vollziehbaren Anordnung nach § 17 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 2 SGB VII, auch in Verbindung mit 
Absatz 3, oder § 19 Abs. 2 zuwiderhandelt (§ 209 
Abs. 1 Nr. 2 SGB VII), , 

3. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB VII eine 
Maßnahme nicht duldet (§ 209 Abs. 1 Nr. 3 
SGB VII), 

4. entgegen §I38 SGB VII' die V~Icherten nicht 
'unterrichtet (§ 209 Abs. 1 Nr.4 SGB VII), 

5. entgegen § 165 Abs. 1 Satz 1 SGB VII eine 
Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, 
nichf1n der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig macht (§ 209 Abs. 1 Nr. 5 SGB VII), 

6. entg-egen §- -16-5-Aos.--4 -SaB vn eine -Aulzeich­
____ _n~g p~cht fiilirt oder nj.cht oder nicht minde­

stens fünf Jahre aufhewahrt (§ 209 Abs. I Nr. 7 
SGB VII), 

7. entgegen § 192 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 oder Ab •. 4 
Satz 18GB VII _eine _Mitteilung nicht, nicht 
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
macht (§ 209 Abs. 1 NT. 8 SGB ,VII), 

8. entgegen § 193 Abs. 1 Satz 18GB VII, auch in 
Verbindung mit § 193 Abs.l Satz 2, Abs. 2, Abs. 3 
Satz 2, Ab •. 4 oder Abs. 6 SGBVII eine Anzeige 
nicht, nicht richtig odeI:Jlicht_riicht~eitig erstat-
tet (§ 209 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII), ' 

9. entgegen § 203 Abs. 1 Satz 1 SGB VIL eine 
Auskunft nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig erteilt (§ 209 Abs. 1 Nr. 11 
SGB\1II). ,- -- ---

OrdntlIlgSwidrig handelt auch, wer als Unterneh­
_ mer vorsätzlich Versicherten Beiträge ganz oder 

zum Teil auf das Arbeitsentgelt anrechnet (§ 209 
Abs. 2 SGB VII)." 

c) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 
,,(2) Die- Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 1 Nm. 1 bis 3 mit einer 
Geldbuße bis zu DM 20000,-, in den Fällen des 
Absatzes 1 Satz 2 mit einer Geldbuße_ bis zu DM 
10000,- und in den übrigen Fällen mit einer 
Geldbuße bis zu DM 5000,- geahndet werden (§ 209 
Abs. 3 SGB VII)." " 

Artikel 2 

Der-Anhang zu § 19 - Mebrlelstungsbestimmungen 
gemäß § 765 RVO - wird wie folgt geändert: 
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1. In der Überschrüt und der Einleitung werden ,,§ 765 
Abs. 1 RVO" durch ,,§ 94 Abs. 1 Satz ISGB VII" 
ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 1 
Personenkreis 

Mehrleistungen zu den gesetzlichen Leistungen erhal­
ten die nachstehend aufgeführten Versicherten: 

a) Personen, die in einem Unternehmen zur Hilfe bei 
Unglücksfällen unentgeltlich, insbesondere ehren­
amtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstal­
tungen dieser Unternehmen teilnehmen (§§ 2 Abs. 1 
Nr. 12,94 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, § 2 Satz 2 Nr. 8 der 
Satzung), 

b) Personen, die bei Unglücksfällen oder gemeiner 
Gefahr oder Not Hilfe leisten oder einen anderen 
aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine 
Gesundheit retten (§§ 2 Abs. 1 Nr. 13 Buchstabe a), 
94 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, § 2 Satz 2 Nr. 9 
1. Alternative der Satzung), 
Personen, die von einer Körperschaft, Anstalt oder 
Stillung des öffentlichen Rechts, Ißr die der Ver­
band zuständig ist, zur Unterstützung einer Dienst­
handlung herangezogen werden (§§ 2 Abs. 1 Nr. II 
Buchstabe a), 94 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, § 2 Satz 2 
Nr. 9 2. Alternative der Satzung) 
und Personen, die sich bei der Verfolgung und 
Festnahme einer Person, die einer Straftat verdäch­
tig ist, oder zum Schutz eines widerrechtlich Ange­
griffenen persönlich einsetzen (§§ 2 Abs. 1 Nr. 13 
Buchstabe cl, 94 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, § 2 Satz 2 
Nr. 9 3. Alternative der Satzung), 

c) Personen, die Blut oder körpereigenes Gewebe 
spenden, soweit der Verband für das Unternehmen 
zuständig ist, das die Maßnahme zur Gewinnung 
von Blut oder Gewebe durchfUhrt (§§ 2 Abs. 1 Nr. 13 
Buchstabe b), 94 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, § 2 Satz 2 
Nr. 10 der Satzung), 

d) Personen, die 1m Zivilschutz unentgeltlich. insbe­
sondere ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbil­
dungsveranstaltungen dieser Unternehmen teilneh­
men (§§ 2 Abs. 1 Nr. 12, 94 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, § 2 
Satz 2 Nr. 4 der Satzung), 

e) Personen, dle fßr dle in § 2 Satz 2 Nr. 1 Buchstaben 
a) oder c) genannten Unternehmen oder deren 
Verbände oder Arbeitsgmeinschaften oder für die 
in § 2 Satz 2 Nr. 3 genannten Einrichtungen 
ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveran­
staltungen für diese Tätigkeit teilnehmen (§§ 2 
Abs. 1 Nr. 10,94 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII, § 2 Satz 2 f.fr. 2 
L Alternative der Satzung) und 

f) Personen, die von einer dazu berechtigten Stelle 
einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes als 
Zeugen zur Beweiserhebung herangezogen werden 
(§§ 2 Abs. 1 Nr. 11 Buchstabe b), 94 Abs. 1 Nr. 2 
SGB VII, § 2 Satz 2 Nr. 2 2. Alternative der 
Satzung)." 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden das Wort "Verletzte" durch das 
Wort "Versicherte" und ,,§§ 568, 568a RVO" durch 
,,§ 49 SGB VII" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird ,,§ 561 Abs. 3 RVO" durch ,,§ 47 
Ab •. 5 SGB VII" ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird der Klammerzusatz nach dem 
Wort "HöchstjahresarbeitSverdienst" wie folgt ge­
faßt: ,,(§ 85 Abs. 2 SGB VII i. V.m. § 18 Abs. 2 der 
Satzung)". 

d) In Absatz 5 wird das Wort • Verletzten" durch das 
Wort "Versicherten" ersetzt. 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden das Wort .,Verletztenrente" 
durch die Worte .. Rente an einen Versicherten" und 
,,§ 558 Ab •. 3 Satz 1 RVO· durch .§ 44 Abs. 2 
SGB VII" ersetzt. 

b) ln Absatz 2 werden das Wort "Verletztenrente" 
durch die Worte "Rente an einen Versicherten" und 
,,§ 583 Ab •. 4 RVO" ~ durch .§ 94 Ab •. 2 Nr. 1 
5GB VII" ersetzt und der Klammerzusatz gestri­
chen. 

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird "§ 558 Abs. 3 Satz 1 RVO" durch 
,,§ 44 Abs. 2 SGB VII" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird "§ 558 Abs. 3 Satz 1 RVO" durch 
"§ 44 Abs. 2 SGB VII" ersetzt. 

c) ln Absatz 3 wird ,,§ 595 Abs. 3 RVO" durch ,,§ 68 
Ab •. 3 SGB VIIuersetzt. 

d) ln Absatz 4 wird "§ 598 Abs. 1 RVO" durch ,,§ 94 
Abs. 2 Nr. 2 SGB VII" ersetzt und der Klamrnerzu­
satz gestrichen. 

e) In Absatz 5 wird ,,§ 615 Abs. 1 RVO" durch .§ 80 
Abs. 1 und 2 SGB W" ersetzt. ~ 

6. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort "Verletzte" durch 
das Wort ., Versicherte" ersetzt. 

7. ln § SAhs.l werden die Worte .unddesDrittenBuches 
der Reichsversicherungsordnung" gestrichen. 

Artikel 3 
Der Anhang zu § 23 - Beitragsordnung - wird wie folgt 

geändert: 

1. § 2 wird wie folgt gefaßt: 

,,§ 2 
Beitragsfreiheit 

Aufgrund gesetzlicher Regelung (§ 185 Abs. 2 Satz 1 
SGB VII) werden Beiträge für Versicherte nach § 2 
Satz 2 Nm. 5 bis 8, Nr. 9 1. und 3. Alternative, Nm. 11 
und 14 der Satzung nicht erhoben:' 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In § 3 Abs. 1 werden ,,§ 657 Abs. 1 Nr. 2 RVO· durch 
.• § 129 Abs. 3 SGB VU". das Wort "Kinder­
gartenkinder" durch das Wort "Kinder" und das 
Wort "Kindergartenträger" durch die Worte "Trä­
ger von Tageseinrichtungen im Sinne des § 2 Satz 2 
Nr. 3 Buchstabe a) der Satzung" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird ,,§ 539 Abs.1 Nr.lRVO" durch ,,§2 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII (§ 2 Satz 2 Nr. 1 der Satzung)" 
ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 2 werden .§ 539 Abs. 1 Nr. 1 RVO· durch 
,,§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII" und die Worte .§ 539 
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Nr. 1 RVO" durch 
die Worte ,,§ 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
Abs. 1 Nr. 1 SGB VII" ersetzt; Satz 3 wird gestri­
chen. 

c) ln Absatz 3 werden .§ 539 Abs.l Nr. 14 Buchstabe a) 
RVO" durch .§ 2 Ab.. 1 Nr. 8 Buchstabe a) 
SGB VII" und das Wort .Kindergärten" durch die 
Worte "Tageseinrichtungen, deren Träger fßr den 
Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 
SGB VIII oder einer Erlaubnis aufgrund einer ent­
sprechenden landesrechtlichen Regelung bedürfen" 
ersetzt. 

d) In Absatz 4 wird .§ 539 Ab •. 1 Nr. 14 Buchstabe b) 
RVO" durch .§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b) 
1. Alternative SGB VII" ersetzt. 

e) In Absatz 5 wird .§ 539 Abs. 1 Nr. 14 Buchstabe c) 
RVO" durch .§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b) 
2. Alternative SGB VII" ersetzt. 

f) In Absatz 7 wird .§ 2 Abs. 1, Ab •. 2 Nr. 2" durch 
.. § 2" ersetzt. 
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4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird.wie folgt gefaßt: 
"Der Hebesatz der Beitragsgruppe EB 4 ist ein 
Geldbetrag im Sinne des § 187 Abs. 3 SGB VII und 
wird in voller Deutscher Mark festgesetzt." 

b) In Absatz 3 werden.,§ 539 Abs. INr. 14 Buchstabe a) 
RVO" durch .,§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe a) 
SGB VII", .,§ 539 Abs. 1 Nr. 14 Buchstabe b) RVO" 
durch .,§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b) 1. Alternative 
SGB VII" und.,§ 539 Abs. 1 Nr. 14 Buchstabec) 
RVO" durch .,§ 2 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b) 
2. Alternative 8GB VII" ersetzt. 

5. In § 6 Abs. 4 Satz 1 wird .,§ 667 RVO" durch .,§ 136 
Abs. 1 Satz 4 SGB VII" ersetzt. 

6. § 7 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt geTaßt: 

"Beiträge weroen in voller- Deutscher Mark festge­
setzt. " 

7. In § 12 Abs. 1 Satz 1 w_erden. nach dem Wort "Vor­
stand" die Worte "zur Sicherung des Beitragsaufkom­
mens" und nach dem Wort "Beiträge" die Worte "bis 
zur Höhe des voraussichtlichen Jalu:.esbedarfs~~ einge­
fügt und der Klammerzusatz .,(§ 164 Abs. 1 SGB VII)" 
angefügt. 

Artikel 4 

Der Anhang zu § 30 - Bestimmungen zU Auftrag und 
Verfahren des Arheitsmedizinischen und Sicherheits­
technischen Dienstes - wird wie folgt geändert: 

1. In der überschrift wird .,§ 29a" durch "§ 30" ersetzt. 
2. In der überschrift zu § 2 wird .,§ 29a Abs. 1 Satz 2" 

durch .,§ 30 Abs. 1 Satz 2" ersetzt. 

3. In der Überschrift zu § 3, in § 3 Abs. 2 Satz 1 und in § 4 
Abs. 1 Satz 1 wird jeweils ,,§ 29a Abs. 1 Satz 3" durch 
.,§ 30 Abs. 1 Satz 3" ersetzt. 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

Der Neunte Nachtrag tritt am 1. Januar 1997 mit der 
Maßgabe in Kraft, daß Artikel 3 zum ersten Mal für das 
Beitragsjahr 1997 Anwendung findet. 

siegen, den·24. Oktober 1996 

Bernhard S tra t.ro a n n 
Vorsitzender 

der Vertreterversammlung 

Lothar Szych 

Vorsitzender 
des Vorstandes 

(@e~ 

Der von der Vertreterversammlung am 24. Oktober 1996 
beschlossene Neunte Nachtrag zur Satzung des Gemein­
deunfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe wird 
gemäß § 34 Abs. 1 SGB IV i. V.m. §§ 769 Abs. 1 und 672 
Abs. 1 RVO genehmigt. 

Essen, den 8. November 1996 

Landesversicherungsamt 
Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Klein 
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